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Erster Teil

Allgemeiner Jahreshericht dber das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahr 1889.

Erster Abschnitt.
Die Militdrpflicht der Lehrer in der Schweiz.

1. Geschichtliche Entwicklung,

Der Gedanke, die Lehrer zu der allgemeinen Wehrpflicht her-
beizuziehen und sie auch hierin den tibrigen Birgern gleichzustellen,
war schon vor der neuen eidgendssischen Militirorganisation in
einzelnen Kantonen praktisch durchgefiihrt.

Am schweizeischen Lehrertag in St. Gallen im Herbst 1867
schlug die Sektion der Turnlehrer fiir die nichste Versammlung
des schweizerischen Lehrervereins die Erorterung der Frage vor:
» Soll den Lehrern militarische Ausbildung geboten werden, und
wenn ja, wie ist diese Aufgabe zu lésen? « Hierauf gelangte der
Gegenstand zur offentlichen Besprechung in den kantonalen Lehrer-
versammlungen und in den Tagesblattern. Im Kanton Bern nannte
man u. a. Bundesrat Stampfli als Urheber der Idee einer Bewaff-
nung der schweizerischen Lehrerschaft. Da erfolgte aus dem Kan-
ton Graubiinden die Berichtigung, dass man dort nie etwas anderes
gewusst habe, als dass der Lehrer mit demselben Rechte militar-
pflichtig sei wie jeder andere Biirger des betreffenden Alters.

» Und unsere kleine Armee,« sagt der Berichterstatter,!) »sowie
die Lehrer, befinden sich ganz gut dabei, gerade so gut, wie die

!) Schweizerische Lehrerzeitung 1868, Nr. 23.
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ibrige Mannschaft auch. Der eine dient gern, der andere nicht;
die Lehrer haben’s gerade so, wie die tUbrigen dienstpflichtigen
Landessohne. Die Lehrer sind bei uns, wenn tauglich, meist bei
den Unteroffizieren und Offizieren einrangirt... Ein eigenes Militér-
corps aus den Schulmeistern zu machen, dafiir wirde man bei uns
jedenfalls keine Stimmen bekommen. Das ist eine ganz unprak-
tische Idee. Auch die Lehrer sind Landeskinder, ungefihr wie alle
andern. Sie leben mit und unter diesen in Zivil; wir sehen keinen
gentigenden Grund ein, sie in militirischer Beziechung abzusondern,
um so weniger, als sich das gegenteilige System bei uns praktisch
sehr gut bewdihrt hat.«

Ahnliches hiitte aus dem Kanton Wallis berichtet werden
kénnen.

Immerhin ging der Vorstoss zu Gunsten der allgemeinen Mili-
tarpflicht der Lehrer von Bern aus. Nach Anhorung eines Referates
von Stampfli erteilte die Lehrerschaft des Kantons Bern am 28. Ok-
tober 1868 folgenden Resolutionen ihre Zustimmung:

1. Die Volksschule soll auch eine Vorbereitungsanstalt fir die
Wehrbildung sein. Zu diesem Zwecke ist das Turnen mit milita-
rischen Bewegungs- und Ordnungsiibungen als obligatorisches Un-
terrichtsfach aufzunehmen und der obligatorische Fortbildungs-
unterricht fiir das 16.—17. Altersjahr einzufiihren,

2. Der kiinftige Volksschullehrer soll in der Lehrerbildungs-
anstalt militarischen Unterricht erhalten und nach seinem Austritt
aus dem Seminar in die Armee eingeteilt werden.

3. Die im Schuldienst stehenden Lehrer sind zu besondern
Turn- und Militdrunterrichtskursen einzuberufen.

Die Lehrerversammlung des Kantons Solothurn!) dusserte sich
in dhnlicher zustimmender Weise.

Der erste Entwurf einer schweizerischen Militirorganisation
vom 1. November 1868 verlangte, dass die Volksschullehrer eine
Rekruten- und eine Offiziersschule durchmachen, um zur Leitung
des militarischen Vorunterrichtes, welcher in der Volksschule be-
ginnen und vom Schulaustritt bis zur Militirpflichtigkeit in gestei-
gertem Masse erteilt werden sollte, befihigt zu werden. An den

) Kantonale Lehrerversammlung in Dorneck, 1868.
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Wiederholungskursen sollten die Lehrer ebenfalls teilnehmen, wenn
sie in die Ferien fielen. Vier Jahre nach Durchfiihrung der Organi-
sation — so lautete eine Ubergangsbestimmung — diirfen nur
solche Volksschullehrer angestellt werden, welche die vorgeschrie-
bene militirische Bildung gewonnen haben.

Stimmen aus Lehrerkreisen verlangten eine vollige Gleich-
stellung mit den dbrigen Wehrpflichtigen. Man wehrte sich da-
gegen, dass der Lehrer die Rekrutenschule besuchen, aber nur
ausnahmsweise in die Wiederholungskurse einberufen werden, dass
er eine Offiziersschule durchmachen und doch nicht Offizier, das
heisst nicht eingeteilt werden sollte. Ebenso wurde auf die Un-
moglichkeit hingewiesen, den Lehrerstand gentigend zu rekrutiren,
wenn die fiir das Militir als untauglich erklirten Lehrer im Schul-
dienste keine Anstellung mehr finden. Es geliistete die Lehrer-
schaft auch nicht nach den Freuden, welche ihr in der Verpflich-
tung winkten, die noch nicht eingeteilten jungen Manner von 16
bis 20 Jahren alljahrlich zu 15 halben Exerziertagen zusammenzu-
rufen.

Andere Kundgebungen liessen sich dahin vernehmen, es sollten
die Lehrer nur gehorig zur Erteilung des Turnunterrichtes befahigt
werden, dann haben sie im militirischen Vorunterricht gentigend
Gelegenheit, auch ihre Militarpflicht zu erfillen.

Es wurden auch Stimmen laut gegen das »Militirlen« der
Lehrer tberhaupt: »Die Lehrer gehoren in die Schule und nicht
auf den Exerzierplatz,« so eiferten die Gegner. »Exerziren oder
Zivilschule halten?< fragte ein Offizier in der »Schweiz. Lehrer-
zeitung«!), und antwortete, es wire fiir das Vaterland dringender
und fir den Lehrer verdienstlicher, die reifere Jugend in Zivil-
schulen in die Kenntnis der Verfassung und der Gesetze des Landes
einzufihren. Ein zweiter Offizier setzte das Thema in demselben
Sinne fort und wiinschte auch den Unterricht in der Landes-
geschichte in die Zivilschulen aufgenommen. Mit einem derartigen
Unterricht, »in biographischer Form warm und lebendig vorgetragen, «
hoffte er den Patriotismus der Jinglinge zu beleben und zu ver-
edeln und den Charakter zu bilden. »Zu diesem Zwecke mitzu-

!) Lehrerzeitung 1868, No. 15, 17.
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arbeiten, ist flir den schweizerischen Lehrer eine hohe Aufgabe
und er kdnnte dem Vaterlande dadurch ungleich mehr niitzen, als
wenn er sich kiinftig selbst mit in Reih’ und Glied stellt.«

Im grossen Ganzen ergab sich aber mehrheitliche Zustimmung
zu der Absicht der Bundesbehorden, die Lehrer auch im aktiven
Militardienst zu betétigen.

In der Generalversammlung des schweizerischen Lehrervereins
vom 12. Oktober 1869 in Basel bildete die militdarische Ausbildung
der Lehrer ein Haupttraktandum. Der Referent!) stellte folgende
Thesen auf:

1. Ein rationeller Unterricht in den Leibestibungen trigt we-
sentlich zur Erhohung der Wehrkraft eines Landes bei. Zur Er-
reichung dieses Zieles muss der Lehrer befihigt sein, einen regel-
rechten Turnunterricht zu erteilen und denselben fiir die militirische
Ausbildung der Jugend nutzbar zu machen.

2. Die Erlangung desjenigen Grades militdrischer Befihigung,
wie sie von jedem Biirger bei seiner Einreihung in das Bundesheer
verlangt wird, erscheint als das naturgemésse Ziel, welches bei der
Heranbildung des kiinftigen Lehrers erstrebt werden soll.

3. Die nachteilige Wirkung der Militarpflicht der Lehrer fir
die Schule ist geringer als die damit verbundenen Vorteile. Die
Einbusse an Unterrichtszeit kann reduzirt werden durch Dispens
von einzelnen Kursen, welcher mit Riicksicht auf die militirische
Tatigkeit des Lehrers widhrend des ganzen Jahres wohl gerecht-
fertigt ist.

4. Es soll die Lehrerschaft mit allen Mitteln dahin wirken
dass an ihren Bildungsstidtten den Leibesiibungen kiinftig eine
erhohte Aufmerksamkeit geschenkt und auch militirischer Unter-
richt erteilt werde.

Der zweite Referent?) lehnte den Eintritt des Lehrers in den
aktiven Militirdienst ab und wollte dessen Tatigkeit fiir die mili-
tarische Ausbildung der Jugend auf den Turnunterricht beschrinkt
wissen, welcher tber die gewdhnliche Schulpflicht hinaus bis zur
Rekrutenschule fortzusetzen wiare. Auch die Vertreter der roma-

1) Prof. Schoch in Frauenfeld.
) Dr. Gottisheim in Basel.
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nischen Schweiz nahmen in der Frage eine zuwartende, ja teil-
weise ablehnende Haltung ein. Die deutsch-schweizerischen Semi-
nardirektoren ) und die Turnlehrer?) standen dagegen mit warmer
Begeisterung dafiir ein, dass die LeHrer sich einem allfilligen Rufe
des Vaterlandes zur Ubernahme der Wehrpflicht nicht entziehen.

Die von der Versammlung mit Mehrheit angenommenen Reso-
lutionen 3) lauteten :

1) Die gehorig organisirte Volksschule hat auch die Pflicht
des Unterrichtes in den Elementen der Wehrbildung.

2) Zur Losung dieser Aufgabe und zur Erfillung der person-
lichen Militarpflicht soll der Volksschullehrer die nétige Vorbildung
erhalten.

Die ziircherische Lehrerschaft gelangte in der Versammlung
der Schulsynode vom 12. September 1879 mit Mehrheit zu folgen-
den Beschlissen:

1. Das Turnen in der ziircherischen Volksschule ist in seiner
gegenwirtigen, nach padagogischen Griinden aufgestellten Organi-
sation eine tlchtige Vorbildung zum Militirunterricht und soll
namentlich auch aus diesem Grunde an allen Schulen des Kantons
konsequent durchgefiihrt werden.

2. Der aus der Volksschule entlassene Jiingling ist bis zu seinem
wehrpflichtigen Alter militirisch weiter auszubilden, der dadurch
notwendige militirische Fachunterricht aber ist nicht obligatorische
Aufgabe der Volksschullelrer.

3. Die Zoglinge fiir das Lehramt sollen in der Regel auch
militarischen Unterricht erhalten; es kann jedoch der angestellte
Lehrer nicht zum aktiven Militardienst verpflichtet und die Ertei-
lung des Lehrerpatentes nicht von der militarischen Befihigung
abhangig gemacht werden.

Diese ablehnende Haltung der ziircherischen Lehrerschaft er-
regte einiges Erstaunen, da man an diesem Kollegium gewdhnt
war, dass es zu Gunsten der allgemeinen Volks- und Jugendbildung
vor neuen Pflichten und vermehrter Arbeit nicht zuriickschrecke.

!) Largiader, Riegg.
?) Niggeler, Schoch,
3) 271 gegen 129 Stimmen.
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Die erste These bekundete eine den {atséchlichen Verhiltnissen
nicht vollig entsprechende Zufriedenheit mit den gegenwéartigen
Zustinden, da der Stand des Turnunterrichtes an der ziircherischen
Volksschule im aligemeinen nicht als befriedigend bezeichnet wer-
den konnte. Die Versammlung war tdbrigens nicht zahlreich be-
sucht. Die Ablehnung des aktiven Militirdienstes erfolgte mit 75
gegen 31 Stimmen. Nun zihlte der Kanton Zirich im Jahr 1870
wenigstens . 800 Mitglieder der Schulsynode, und es ist also die
damalige Verhandlung kaum als der richtige Meinungsausdruck
der zlrcherischen Lehrerschaft aufzufassen.

Wie schiichtern die Minderheit auftrat, beweist ibr Antrag:

Die ziircherische Lehrerschaft erklart, falls die Frage des akti-
ven Militirdienstes an dieselbe herantreten sollte, der Einfiihrung
keinen Widerstand entgegenzusetzen.

2. Die Militirpflicht der Lehrer nach der neuen Militiir-
organisation.

Als die Revision der Bundesverfassung am 29. Mai 1874 in
der Volksabstimmung angenommen wurde, erfolgte unverziiglich
auch die Anhandnahme der neuen Militirorganisation.

In der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung
iber den Entwurf einer Militirorganisation vom 13. Juni 1874 wird
die Herbeiziechung der Lehrer zur allgemeinen Wehrpflicht folgen-
dermassen begriindet:

»Das Altertum hat in seinen schonsten Zeiten die Trennung
zwischen ziviler und militirischer Bildung nicht gekannt und hétte
es noch weniger begriffen, diese beiden Elemente der Zeit nach
so auseinanderzulegen, dass die erstere in das friiheste Jugendalter
verlegt und die letztere in das 20. Altersjahr hinausgeschoben wird.
Es ist die Aufgabe eines republikanischen Staates, jene verloren
gegangene Einheit der Bildung in seiner Wehrverfassung wieder
herzustellen. Hiebei kann nicht ausbleiben, dass der kriegerische
Gesichtspunkt, der das Ziel des militirischen Jugendunterrichtes
bildet, auch auf den gesamten dbrigen Unterricht zurtckwirkt und
dass daraus eine Reihe von Erfolgen erwichst, an welche bei dem
Rekrutenunterricht gar nicht gedacht werden darf. Darunter rech-
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nen wir den Sinn fir Ordnung, Pinktlichkeit und jene Disziplin,
deren hochste Erscheinung nicht in dem blinden Gehorsam, sondern
in der Einsicht zur Darstellung kommt, dass die grossen Erfolge
nur durch das Ganze und demnach durch die Unterordnung des
Einzelnen erzielt werden.

Die Gewohnheit von Jahrhunderten hat auch auf diesem Ge-
biete das Denken tber die Sache fern gehalten und der bessern
Einsicht den Weg dadurch erschwert, dass die bisherige Methode
nicht bloss die militirische Erziehung versagte, sondern auch die
natiirlichen Vermittler derselben absichtlich untauglich machte. Es
ist nimlich richtig, dass die jetzige Generation der Lehrer der
Aufgabe der militarischen Erziehung der Jugend in ihrer Mehrzahl
nicht gewachsen ist, aber ebenso richtig, dass sie hiefiir die ganze
Verantwortlichkeit auf den Staat ablenken kann, dér es in seinem
Interesse erachtete, die Erzieher seiner Jugend von einem Gebiete
des offentlichen Lebens, das noch lange eine grosse Bedeutung in
Anspruch nehmen wird, nicht bloss fernzuhalten, sondern férmlich
auszuschliessen. Die erste Aufgabe, die an den Staat herantritt,
besteht darin, diesen Fehler wieder gut zu machen und den Lehrer
wieder in seine vollen biirgerlichen Rechte und damit auch in
seine Ehren einzusetzen; erst dann wird die Wirksamkeit, die wir
von ihm erwarten, eine ergiebige sein. Wir verhehlen uns die
Schwierigkeiten keineswegs, welche der Ausfiihrung unserer Vor-
schlige warten und wissen sehr wohl, dass mit der blossen gesetz-
lichen Forderung wenig erreicht ist, wenn nicht die Einsicht und
der feste Wille der Nation tiber der Ausfiihrung wacht. Wenn es
uns aber nicht gelingt, die kriegerische Kraft unseres Gemeinwesens
aus der Bildung unserer Jugend zu ziehen, so werden wir entweder
militirisch verkiimmern oder mit Notwendigkeit dem Gesetze ver-
fallen, das die meisten andern Voélker zu den stehenden Heeren
gefiihrt hat. Besitzen wir aber die nationale Kraft und den Willen,
um uns auf diesem Gebiete einen Erfolg zu sichern, so wird der-
selbe nicht nur uns zu gute kommen, sondern wir werden damit
ein Beispiel geben, das so gut befolgt wird als dasjenige der all-
gemeinen Wehrpflicht, die alle andern Staaten erst angenommen
haben, nachdem sie lange vorher als ebenso unméglich gegolten
hatte, wie heute die militirische Jugenderziehung.« =
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Nachfolgende Artikel der neuen Militdrorganisation vom 13. No-
vember 1874 bildeten das Resultat der neuen Bestrebungen betref-
fend die Militarpflicht der Lehrer:

Art. 1. Jeder Schweizer wird zu Anfang des Jahres militir-
pflichtig, in welchem er das zwanzigste Altersjahr zuricklegt. Die
Wehrpflicht dauert bis zum Schlusse des Jahres, in dem er das
vierundvierzigste Altersjahr vollendet.

Art. 2 e. Die Lehrer der offentlichen Schulen honnen nach
bestandener Rekrutenschule von weiteren Dienstleistungen dispen-
sirt werden, wenn die Erfiillung ihrer Berufspflichten dies not-
wendig macht.

Art. 3. Die diensttauglichen Schweizerbiirger, welche zwar
der Wehrpflicht enthoben, aber noch nicht eingeteilt sind, haben
gleichwohl den Rekrutenkurs in einer Waffengattung mitzumachen
und werden einem Truppenkérper zugeteilt.

Art. 37. Die Ernennung der Offiziere der kantonalen Truppen-
korper ... .. steht den Kantonen zu.

Art. 38. Aus den Unteroffizieren und den Soldaten, welche
von den Offizieren ein beziigliches Fahigkeitszeugnis erhalten, be-
zeichnen die kantonalen Behorden diejenigen, welche eine Offizier-
bildungsschule zu besuchen haben.

Art. 43. Die Ernennung und Beférderung der Unteroffiziere
geschieht durch die Hauptleute auf den Vorschlag der Offiziere.

Art. 76. Jeder Wehrpflichtige kann zur Bekleidung eines
Grades, sowie zur Uberrahme jedes ihm iibergebenen Kommandos
verhalten werden.

Art. 81. Die Kantone sorgen dafiir, dass die mannliche Jugend
vom 10. Altersjahre an bis zum Austritt aus der Primarschule,
dieselbe mag letztere besuchen oder nicht, durch einen angemesse-
nen Turnunterricht auf den Militardienst vorbereitet werde.

Dieser Unterricht wird in der Regel durch die Lehrer erteilt,
welche die dazu noétige Bildung in den kantonalen Lehrerbildungs-
anstalten und durch den Bund in den Rekrutenschulen (Art. 2)
erhalten.

Die Kantone sorgen ferner dafiir, dass der zum Militirdienst
vorbereitende Turnunterricht allen Jinglingen vom Austritte aus
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der Schule bis zum 20. Altersjahr erteilt werde. Fir die 2 iltesten
Jahrginge konnen vom Bunde auch Schiessiibungen angeordnet
werden. :

Der Bund wird die zur Vollziechung der vorstehenden Vor-
schriften erforderlichen Weisungen an die Kantone erlassen.

3. Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Vorschriften
betreffend die Militirpflicht.

Der Bundesrat beabsichtigte, die Lehrer in erster Linie fiir den
militdrischen Vorunterricht heranzuziehen. Durch Kreisschreiben
vom 10. Juni 1875 an die Militirbehorden der Kantone ordnete
das schweizerische Militirdepartement eine besondere sanitarische
Untersuchung der Lehrerrekruten an.

Hiebei wurde zwar eine ebenso genaue Beurteilung der Ge-
sundheitsverhéltnisse der Lehrer wie fir die tbrigen Rekruten ver-
langt, aber doch empfohlen, dass von einzelnen Erfordernissen ab-
gesehen werde, indem es bei den Lehrern weniger auf Feldtichtigkeit,
als vielmehr darauf ankomme, dass dieselben zur Erteilung des
Turnunterrichtes maoglichst befihigt werden. Die Untersuchungs-
kommission erhielt also die Weisung, die Korperlinge, den Brust-
umfang, die Kurz- und die Weitsichtigkeit, sowie auch andere Ge-
brechen, welche die Tatigkeit als Turnlehrer nicht beeintréchtigen,
nach freiem Ermessen bei den Lehrerrekruten nicht in Betracht
fallen zu lassen. In jedem Fall sollte auch angegeben werden, ob
der Lehrer zum Militirdienste oder nur zum Turnunterricht tauglich
erklart werde.

Es scheint jedoch, dass diese Spezialuntersuchung der Lehrer
bald wieder preisgegeben wurde, wenn auch ihre Anordnung nir-
gends als aufgehoben bezeichnet wird. Bei Durchfiihrung der
Militarpflicht der Lehrer gab es tiberhaupt viele Schwierigkeiten
zu Uberwinden. Nicht die geringsten bestanden darin, dass der
Bund in eigentlich militirischen Dingen wirksam befehlen und sich
Gehorsam verschaffen konnte, wahrend er in der Sache des Turn-
unterrichtes nicht auf demselben festen Boden stand, sondern mit
den einzelnen kantonalen Schulbehérden in Kollision geriet, sobald
er den militarischen Vorunterricht durchfiihren wollte. Dazu kam,
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dass einzelne Lehrer das Recht der Landesverteidigung geine fiir
sich in Anspruch nahmen, dagegen sich den damit verbundenen
Pflichten soweit moglich zu entziehen suchten und etwa ihre vor-
gesetzten Schulbehdrden veranlassten, der Forderung der Militar-
behorden auch da entgegenzutreten, wo die Interessen der Schule
schwerlich als gefihrdet erscheinen konnten.

Durch Kreisschreiben an die Kantone vom 7. Januar 1876 traf
der Bundesrat nachfolgende Anordnungen iber die Stellung der
Lehrer als Wehrminner:

1. Diejenigen Lehrer, welche als wehrpflichtig und nicht bloss
als zum Turnunterricht geeignet erklirt werden, sind in die ent-
sprechenden Corps einzureihen und es wird ihnen die Bewaffnung
und Ausriistung belassen,

Den nur zum Turnunterrichte tauglich erklirten Lehrern werden
dagegen Waffen, Uniformen und Ausriistung abgenommen.

2. Die in die Corps eingeteilten Lehrer sind in Bezug auf
Beforderung den tiibrigen Wehrpflichtigen gleich zu halten.

3. Die zum Besuche einer Offizierbildungsschule tauglich er-
klarten Lehrer, welche die Kantone in solche Schulen senden
wollen, sind in diejenigen zu befehlen, welche in den Ferien statt-
finden.

Fallen die Offizierbildungsschulen des betreffenden Kreises
nicht in die Ferien, so haben sich die Kantone mit dem Chef der
betreffenden Waffe idber die Zuteilung zu einer entsprechenden
Schule eines andern Kreises zu verstiandigen.

4. Soweit es moglich und mit der biirgerlichen Schule ver-
traglich ist, sollen die zu Unteroffizieren und Offizieren beférderten
Lehrer ihrer Dienstfolge nach in die Rekrutenschulen berufen wer-
den, wobei auf Verlangen der Kantone eine Abkiirzung der Unter-
richtszeit zu bewilligen ist.

Dieses Kreisschreiben wurde erlassen »mit Riicksicht auf das
Wiinschenswerte, der Landesverteidigung die vorziiglichen Kréfte
zu erhalten, welche dem Lehrerpersonal im ganzen innewohnenc.

Auf Veranlassung der Standeskommission Glarus erhoben jedoch
mehrere Kantonsregierungen Einsprache, indem sie den Militar-
dienst der Lehrer eingeschrinkt wissen wollten, weil er dem Schul-
dienst Eintrag tue.
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Der Bundesrat erliess hierauf am 5. April 1876 ein zweites
Kreisschreiben.

In demselben wurde es als unerlisslich erklart, dass der Lehrer
auch bei dem militirischen Vorunterrichte mitarbeite und sich hie-
fir vorbereite und ausbilde.

Die Verpflichtung der Lehrer, eine Rekrutenschule durchzu-
machen — so fiilhrte der Bundesrat aus — sei in dem Art. 2 litt. e
der Militirorganisation bestimmt ausgesprochen und konne also
nicht mehr bestritten werden. Die Frage, was mit den Lehrern
nach beendigter Rekrutenschule zu geschehen habe, ist durch
Art. 3 dahin erledigt, dass dieselben einem Truppenkérper zuzu-
teilen seien. Es wire weder mit dem Gesetze vereinbar, noch
liege es in dem Beliehen der Behorden, wenn die Lehrer ent-
weder gar nicht eingereiht oder einem Landwehrtruppenkérper
zugeteilt wirden.

Eine ausnahmsweise Stellung ist fir die Lehrer durch
Art. 2 litt. e begriindet, in der Weise, dass dieselben nach be-
standener Rekrutenschule von weitern Dienstleistungen dispensirt
werden konnen, wenn die Erfiillung ihrer Berufspflichten dies not-
wendig macht.

Die Befugnis zur Dispensation bezieht sich nicht bloss auf die
Unterrichtskurse, sondern allgemein auf alle Dienstleistungen und
somit auch auf die Aufgebote zum aktiven Dienst, Grenzbe-
setzung etc.

Einzelne Kantonsregierungen gaben sich auch jetzt nicht zu-
frieden und zogen die Angelegenheit vor die Bundesversammlung,
welche am 30. Juni 1876 folgendes Postulat aufstellte:

»Der Bundesrat wird eingeladen, neuerdings zu prifen, ob es
nicht angemessen wire, die Lehrer, welche die Rekrutenschule
durchgemacht haben, von weiterem Dienste im Au'szug zu ent-
heben, in Fillen, wo die Kantonsregierungen finden, dass der
Unterricht durch diesen Militirdienst leiden konnte.«

Im Geschaftsbericht fiir das Jahr 1876 &usserte sich der Bun-
desrat in ablehnendem Sinne.

Die Militarorganisation gestattet — so wurde argumentirt —
nur solchen Dienstpflichtigen zeitweise Dienstbefreiung, welche in
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ihrem Amte unentbehrlich sind und in dieser Weise den Zwecken
der Landesverteidigung dienen (Bundesrat, Beamten der Post, Tele-
graphen- und Eisenbahnverwaltungen). Die Lehrer der 6ffentlichen
Schulen kénnen zwar nach bestandener Rekrutenschule von weiterer
Dienstleistung enthoben werden, allein nur fiir den Fall, als die
Erfullung ihrer Berufspflichten dies notwendig macht. Das Gesetz
wollte, wie dies aus den Protokollen der gesetzgebenden Rite deut-
lich hervorgeht, den Lehrern ihr Recht als Biirger in vollem
Masse wahren und sie nicht von der Pflicht der Landesverteidigung
ausschliessen. In Kriegszeiten wiirden ohne Zweifel simtliche
Schulen geschlossen und die Berufspflichten des Lehrers gerade
dann am wenigsten mit der Dienstpflicht in Kollision kommen.

Nach Art. 81 der Militirorganisation haben die Lehrer den
Vorunterricht der Jugend zu erteilen. In Art. 2 lit. e wird Art. 81
citirt, um den Begriff der Berufspflichten des Lehrers naher zu
prazisiren und Art. 2 erhilt dadurch die Bedeutung, dass die Dis-
pensation des Lehrers vom Militardienst nur dann eintreten kann,
wenn der Lehrer durch die Erteilung des militdrischen Vorunter-
richtes am iibrigen Militirdienst gehindert ist.

Der Bundesrat will jedoch mit dieser zuldssigen Interpretation
sich nicht an den strengen Buchstaben des Gesetzes halten, son-
dern eine Dispensation von einzelnen Dienstleistungen auch dann
gestatten, wenn die allgemeinen Berufspflichten des Lehrers es
verlangen.

Vom militarischen Standpunkte aus muss immerhin darauf
hingewiesen werden, dass eine Rekrutenschule nicht gentgt, um
den Lehrer militirisch auszubilden und fir den militarischen Vor-
unterricht zu befihigen. Erst die fortwdhrende Beriihrung und
Ubung mit der wehrfihigen Jugend in den Wiederholungskursen
der Truppeneinheiten kann dies zu Stande bringen. Die Teilnahme
an denselben kann ohne Schaden fiir die Schule geschehen, weil
der Lehrer diesen Dienst im Notfall mit einem andern Bataillon
tun oder Dispens fiir das laufende Jahr nachsuchen kann.

Schaden fiir die Schule kénnte nur dann einireten, wenn ein
Lehrer in Folge Beforderung zum Offizier oder Unteroffizier zu
den Dienstleistungen seines Grades verpflichtet wiirde. Die Er-
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nennung zum Offizier ist jedoch in das Ermessen der Kantone ge-
stellt, also kann sie der Bund weder gebieten noch verhindern.

Bei der Ernennung der Soldaten zu Unteroffizieren schliesst
das Gesetz allerdings die Mitwirkung der kantonalen und eidge-
nossischen Behorden aus und legt sie in die Hande der Truppen-
offiziere. Diese werden jedoch kaum solche Soldaten zu Offizieren
wihlen, welche wegen Kollision mit ihren Berufspflichten in ihrem
Grade nur unregelmissigen und unvollstindigen Dienst tun. Ge-
schieht es aher doch, so wird der Lehrer auch als Unteroffizier
vom Militirdienst zu dispensiren sein, so oft die Erfillung seiner
biirgerlichen Berufspflichten es notwendig machi; auch ist es
moglich, die zweite Rekrutenschule fiir den zum Offizier be-
forderten Lehrer grosstenleils in die Ferien zu verlegen.

Weiter dart die Behérde dem Gesetze gegeniiber nicht gehen,
sie darf die Ernennung der Lehrer zu Unteroffizieren nicht allge-
mein verbieten, da der Fall ofter eintreten kann, dass Militar- und
Schuldienst sich nicht stéren.

Dem Gesetze nicht entsprechend wire auch die vollige Uber-
lassung der Dispensation an die Kantone, weil die letztere mit
dem Militardienst auch Sache des Bundes ist und eine ungerechte
Ungleichheit zwischen den Lehrern der verschiedenen Kantone ent-
stehen wiirde, wenn nicht die Vorschriften der Militarorganisation
einheitlich gehandhabt wirden.

Die Wahrnehmungen in den bisherigen Lehrerrekrutenschulen
haben bereits gezeigt, dass die unsichere militirische Stellung, die
geringe Aussicht auf Avancement und auf Gleichstellung mit den
ibrigen Kameraden im Heere schon lihmend auf die Téatigkeit
der Lehrer als Rekruten wirkt.

Es scheint also nach allen Seiten das Richiige zu sein —
schloss die Auseinandersetzung, — dass den Lehrern, abgesehen
von der Rekrutenschule, die Moglichkeit gegeben wird, ihren Militar-
dienst in den Schulferien zu bestehen und dass, dringliche Fille
vorbehalten, Dispens von einem Dienste dann eintritt, wenn eine
kantonale Behorde den Nachweis leistet, dass der Schulunterricht
durch den Militirdienst eines Lehrers Schaden leiden wirde.
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Der unbestimmte Standpunkt des Bundesrates in der Dispens-
frage bot den Kantonen Veranlassung, nach ihrem Gutdiinken zu
verfahren, und es bildeten sich in der Folge gerade so viele ab-
weichende Ausfiihrungen, als es in den kantonalen Militir- und
Erziehungsbureaux auseinandergehende Anschauungen tber die
Zweckmaissigkeit einer tiber die Rekrutenschule hinausreichenden
militdrischen Bildung der Lehrer gab.

Die Frage geriet neu in Bewegung, als in den Jahren 1885
und 1886 der Waffenchef der Infanterie ein Kreisschreiben an die
kantonalen Militirbehorden erliess mit der Weisung, dass jeder In-
fanterist wenigstens vier Wiederholungskurse zu bestehen habe,
wobei fiir die Lehrer keine Ausnahme gemacht werde.

Die Militirbehorde des Kantons Glarus sah sich hiedurch ver-
anlasst, die bisher geiibte Praxis aufzugeben und zu erkliaren, dass
sie die Lehrer nicht mehr vom Dienste in den Wiederholungkursen
dispensiren werde. Ein Rekurs der Erziehungsbehdrde beim Schweiz.
Militirdepartement und beim Bundesrat hatte keinen Erfolg. Das
Mititirkommando von Glarus bestand auf der Einberufung, und es
mussten im Sommer 1886 22 glarnerische Lehrer zum Wieder-
holungskurs einrticken. In andern Kantonen wurde dem Kreis-
schreiben des Waffenchefs allerdings nicht nachgelebt, indem z. B.
der Kanton Waadt nach wie vor die Lehrer von den Wieder-
holungskursen befreite, wenn die letztern in die Schulzeit fielen,
und der Kanton Freiburg tiberhaupt keine Lehrer zu den Wieder-
holungskursen einberief. :

Der Kantonsschulrat von Glarus hielt die Interessen der Schule
fiir gefihrdet und erliess am 21. Juli 1886 ein Kreisschreiben an
die Erziehungsbehorden simtlicher Kantone, um sie unter Hinweis
auf die ungleiche Anwendung der schweizerischen Militdrorganisation
sowie auf die Ubelstinde, welche sich aus einer lingern Dauer der
Militarpflicht der Lehrer fiir die Schule ergeben, zu ersuchen, ge-
meinsame Schritte bei der Bundesbehdrde zur Abhiilfe einzuleiten.
Vier Kantone (Schwyz, Appenzell L.-Rh., Schaffhausen, Genf) er-
teilten hierauf keine Antwort. Drei Kantone (Obwalden, Grau-
biinden, Waadt) erklirten sich prinzipiell einverstanden, fanden sich
aber nicht zum Anschluss veranlasst, weil sich bei ihnen keine
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Ubelstinde zeigten, und nachgesuchte Dispense jeweilen bewilligt
werden. Der Kanton Ziirich verhielt sich ebenfalls abwartend. In
der Zuschrift des ziircherischen Erziehungsrates an den Schulrat
in Glarus, datirt den 25. August 1886, wurde nur von dem Be-
diirfnis gesprochen, dass das militirische Avancement an gewisse
Bedingungen gekniipft werde, damit die Interessen der Schule nicht
durch linger andauernden und ofter wiederkehrenden Militdrdienst
nachhaltigen Schaden leiden. Im weitern wurde erklirt, dass das
Verfahren der zircherischen Militardirektion bei Einberufung der
Lehrer zu Wiederholungskursen einstweilen noch keine die Schule
schiitzenden Bestimmungen notwendig mache. Immerhin stellte
die Erziehungsdirektion ihre Teilnahme an einer Konferenz in Aus-
sicht, unter Wahrung spéterer freier Entschliessung fiir die zusléin-
dige Behdrde.

Die ibrigen Kantone antworteten in zustimmendem Sinne.

Die in dieser Frage veranstaltete Konferenz vom 24. September
1886 in Bern wurde von 11 Kantonen beschickt. Dieselbe beschloss
in einer Eingabe an den Bundesrat folgende Begehren zu stellen:

1. Der Lehrer ist nach Art. 2 lit. e der Militirorganisation
nach bestandener Rekrutenschule von weitern Dienstleistungen in
der Truppe zu dispensiren.

2. Die zum Turnen pflichtigen Lehrer sind vom Bunde in
periodische Turnkurse einzuberufen.

Die Ansichten erwiesen sich im erstern Punkte als einstimmig,
wihrend die zweite Forderung nur mit geringer Mehrheit aufge-
stellt wurde. -

Der Bundesrat hat seither in der Frage keinen neuen Entscheid
getroffen. Das Schweizerische Militirdepartement erteilte auf An-
frage hin die Auskunft, die Angelegenheit habe ihre KErledigung
noch nicht gefunden, »indem die einverlangte Berichterstattung des
Waffenchefs und Oberinspektors der Infanterie noch aussteht.«

4. Lehrer-Rekrutenschulen.

Die Lehrerrekruten werden jeweilen in besondere Schulen ver-
einigt und der Unterricht im Sinne intensiver Forderung des Tur-
nens eingerichtet. Wenn auch in der Zeit von 6—7 Wochen die
Lehrer nicht zu fertigen Turnern herangebildet werden konnten,
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wurde doch die Kenntnis der zweckméssigsten Leibesiibungen fiir
die Jugend wesentlich gefordert. Es gab sich in den Leistungen
von Jahr zu Jahr eine um so erfreulichere Steigerung kund, je
besser der Turnunterricht in den Lehrerbildungsanstalten der wei-
teren turnerischen Ausbildung in den Rekrutenschulen vorarbeitete.

Die nachfolgende Tabelle erteilt {iber den Bestand der Lehrer-
rekrutenschulen niahern Aufschluss:

Kantone 18757 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 Total

Zirich < 142 28 27 21 16 18 15 16 12 16 19 .15 9 18 17 .889
Bern 270 23 83 27 26 31 37 42 38 30 37 383 34 46 40 747
Luzern 66 1171916 25 91 918 1T T =73 080 4017938
Uri PR oty i (e st BTN R (Ll [t e e R )
Schwyz S R - SO Bl IR RS S s TRl B e e R ey |
Obwalden 4i — — 1 — -1 2 - — — — — 1 — 9
Nidwalden 2 - 2 - -—=—-— 2 2 - — — — — — — 8
Glarus 18532 b 8 S48 R R0 B B8 = e ] e 60
Zug 5. pe i i B s e L Ve D s e SO v O
Freiburg 37.5 4 3. 611" 8 .6 8 9 410 0 -1 8189
Solothurn = 38 179 "B 12" 4 12 -7+ 938 12 9. 558165
Baselstadt e el ST e g it S B e S R e T A el R )
Baselland 25 oAt h- TGRSO 2 e I g
Schaffhaus. ' 19. 71200 46 52090 & 0104 g ol B8
App. ALRhL. 14 42T B ol SR gt el e B
App. I-Bh. 2 sl ol et S o re s e s e e
St.Gallen - 727121317 :°21 14 14 -91.-18 161534 15 15219 253
Granbiind. 14 23 13 11 22 26 23 24 16 25 17 13 10 16 8 261
Aargau G LR ey 0 | e bl i o B e RN R M R | T T ¢
Thurgau 3042 5. 459 91510716 “ 413 - 5515711 &1
Tessin 12 5P i@ o= oy AT =018 b ¥R g airhg v 100
Waadt 80 15 27 8 14 16 36 24 19 18 10 19 19 16 24 345
Wallis 2884 W 8= 1429 10-11-06 -6 AT cube 140
Neuvenburg 23 2 6 8 4 9 6 11 9 5 14 11 11 3 8 130
Genf FO 0 R g a g R AR G ey A T iy S A e S B

999 193 189 165 205 220 230 257 224 193 176 177 175 187 196 3786

Es haben also in den 15 Jahren des Bestandes dieser Ein-
richtung zirka 3800 schweizerische Lehrer den Rekrutenkurs mit-
gemacht. Von denselben stehen zirka 2500 zur Zeit noch in der
Armee. An den Lehrerrekrutenschulen haben allerdings jeweilen
auch einzelne Studirende der Hochschule und des Polytechnikums
teilgenommen, aber ebenso sind alljabrlich eine kleinere Anzahl
von Lehrern in andere Rekrutenschulen zugelassen worden, so dass

1) 2 Schulen.
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die vorstehenden Zahlen ungefihr den tatsichlichen Verhéiltnissen
entsprechen diirften. Diese Zahl muss im allgemeinen mit Riick-
sicht auf die lange Zeitdauer sowie auf die Gesamtzahl der im
aktiven Schuldienst stehenden Lehrer als sehr gering erscheinen.

 Es ist leicht begreiflich, dass von der Wirkung der Lehrer-
rekrutenschule auf die Hebung des Schulturnens und des militéri-
schen Vorunterrichts noch wenig verspiirt wird, da im Durchschnitt
kaum ein Drittel der neu in den Schuldienst tretenden Lehrer
Gelegenheit erhall, die Rekrutenschule durchzumachen.

5., Durchfiihrung des militirischen Vorunterrichts,

Der Bundesrat schritt an die Ausfiilhrung von Art. 31 der Mili-
tarorganisation durch gleichzeitigen Erlass von drei Verordnungen
vom 13. Herbstmonat 1878.

a. Verordnung betreffend die Heranbildung von Lehrern zur
Erteilung des Turnunterrichts.

Dieselbe verlangte obligatorische Einfiihrung des Turnens in
siamtlichen Lehrerbildungsanstalten und gleiche Behandlung dieses
Faches mit den tbrigen Unterrichtsfachern auch bei Erteilung der
Wahlfihigkeit als Primarlehrer. Zur Durchfiihrung des Turnunter-
richts erklirte sie fiir jede Lehrerbildungsanstalt als unerlisslich
einen geeigneten Turnplatz (10 m? per Schiiler), ein zweckmaissig ein-
gerichtetes Turnlokal (4 m? per Schiiler), und die nitigen Turngerite
(Klettergertist mit Stangen und Seilen, Stemmbalken mit Sturm-
brettern, Springel mit Sprungbrettern und Sprungseilen, Eisenstibe).
Im weitern enthielt sie die dringende Einladung an die Kantone,
zur Heranbildung der Lehrer fiir den militirischen Vorunterricht
Turnkurse einzurichten und verordnete alljahrliche Berichterstattung
tiber den Stand dieses Unlerrichtes an das schweizerische Militar-
departement.

b. Verordnung betreffend die Einfilhrung des Turnunterrichtes
fir die ménnliche Jugend vom 10. bis und mit dem 15. Altersjahr.

Diese Verordnung schrieb die obligatorische Einfiihrung des
Turnunterrichtes in der offentlichen Volksschule und in den ent-

sprechenden Privatschulen fiir Knaben vom 10. bis und mit dem
2
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15. Altersjahr vor (1. Stufe 10., 11. und 12., 2. Stufe 13,, 14. und
15. Altersjahr), nach Massgabe der Turnschule fir den militirischen
Vorunterricht der schweizerischen Jugend vom 10. bis 20. Jahre
(1. Stufe 2, 2. Stufe 11/2—2 Stunden per Woche, soweit moglich
fir das ganze Jahr). Hiebei wurde fiir jede Gemeinde oder zwei
benachbarte Gemeinden die Erstellung eines Turnplatzes (8 m?2 per
Schiiler) verlangt, die Einrichtung von Turnhallen empfohlen (3 m?
per Schiiler) und die Beschaffung derselben Gerite angeordnet, wie
sie fiir Lehrerbildungsanstalten vorgesehen waren. Der Turnunter-
richt war den Lehrern tberbunden. Eine eidgendssische Inspektion
und jahrliche Berichterstatiung sollten die geeignete Durchfiihrung
dieser Vorschriften ermoglichen.

c. Vorschriften betreffend die Dispensation vom Turnunterricht.

Die Vorschriften betreffend die Dispensation vom Turnunter-
richte setzten voraus, dass ein von der Schulbehdrde zu bezeich-
nender Arzt eine Untersuchung vornehme und ein Gutachten tiber
die Dispensgesuche abgebe. Sie bestimmten die Fehler und Ge-
brechen, welche eine génzliche Befreiung (Herzfehler, Funktions-
storung einer Extremitiit) oder eine teilweise Dispensation zur Folge
haben (Unterleibsbriiche vom Geriteturnen; Steifigkeit des Hand-
gelenks vom Gerdteturnen mit Ausnahme der Sprungiibungen;
Steifigkeit des Fussgelenks, Plump- und Plattfuss von Sprung-
iibungen; andere chronische Leiden und Rekonvaleszenz je nach
dem Ermessen des Arztes.

Blosse Riicksicht auf den Kréftezustand wird verlangt bei
Schwiichlichkeit, schwacher Brust und Blutarmut ohne bestimmtes
Organleiden, Nevrosen, Neigung zu Nasenbluten, zu Katarrh oder
- Rheumatismen. Bei auffallenden Erscheinungen an einzelnen Schii-
lern wihrend des Unterrichts sollte der Lehrer den bezeichneten
Arzt konsultiren.

Die erste Verordnung hatte zu wenig Riicksicht auf die in
verschiedenen Kantonen bestehenden besondern Verhiltnisse ge-
nommen und erwies sich in einzelnen Punkten als zur Zeit undurch-
fihrbar,

Eine Konferenz der schweizerischen Erziehungsdirektoren, welche
am 10. Januar 1882 in Bern stattfand, fasste folgende Beschliisse:
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1. Es sei die Verordnung tliber Einfiihrung des Turnunterrichtes
vom 13. September 1873 einer Revision zu unterwerfen.

2. Die besondern Lehrerrekrutenschulen seien fallen zu lassen
und die Lehrer in die allgemeinen Rekrutenschulen einzu-
reihen. Zur Fortbildung der Lehrer sollen nicht bloss kan-
tonale, sondern auch regelméssige eidgenossische Militarturn-
kurse abgehalten werden.

3. Die Versammlung, indem sie sich jeglichen Vorkehren behufs
Einfiihrung des militarischen Vorunterrichts der 3. Stufe zu-
getan erklart, winscht, dass ihr eine daherige Verordnung
vor 1hrer Ausflihrung zur Beratung vorgelegt werde.

Dem ersten Wunsche der Konferenz wurde durch Erlass der
neuen Verordnung betreffend Einfiihrung des militarischen Vor-
unterrichtes vom 16. April 1883 entsprochen. Die wesentlichsten
Ab#nderungen der Vorschrift vom 13. September 1878 bestanden
darin, dass die Minimaldauer des Turnunterrichtes auf jihrlich
60 Stunden eingeschrinkt und die Turngerite fiir die beiden Stufen
auseinandergehalten und teilweise reduzirt wurden. Die neuen
Vorschriften in letzterem Punkte verlangten:

1. Stufe: Springel mit Sprungseil und zwei Sprungbrettern ;
Eisenstibe.

2. Stufe: Stemmbalken mit Sturmbrett.

Die Anschaffung eines Klettergeriistes mit senkrechten und
schrigen Stangen fir die zweite Stufe blieb den Gemeinden frei-
gestellt.

Was den Unterricht der Lehrerrekruten betraf, liess sich der
Bundesrat in einem Kreisschreiben vom 16. April 1883 im wesent-
lichen folgendermassen vernehmen:

Das Militardepartement hat die Frage gepriift, muss sie jedoch
aus verschiedenen Griinden zur Zeit noch verneinen. Der milita-
rische Vorunterricht besteht teilweise aus reinem Schulturnen, teil-
weise aus militirischen Ubungen. Es ist Aufgabe der Kantone,
durch das Mittel der Lehrerseminarien fiir die Befihigung in er-
sterer Richtung zu sorgen. Wiare das notige Wissen und Kdénnen
der Lehramtskandidaten fir den Turnunterricht bereits vorhanden,
wenn sie in die Rekrutenschule eintreten, so konnten sie ohne
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Schaden mit den ibrigen Altersgenossen zusammen unterrichtet
werden. Die bisherigen Lehrerrekrutenschulen haben aber gezeigt,
dass noch nicht alle Kantone der turnerischen Ausbildung der
kinftigen Volksschullehrer die nétige Aufmerksamkeit zuwenden,
und es muss daher noch ein erheblicher Teil der Rekrutenschule
hiefir verwendet werden.

Wenn gesagt wird, es verliere der Militdrdienst durch diese
Schulen an Wirkung, und es solle der Lehrer alle weitern Truppen-
tibungen und auch den Unterofffziersdienst durchmachen, so ist
entgegenzuhalten, dass trotz der ungleichen Vorbildung der Lehrer-
rekruten und trotz Inanspruchnahme von taglich 2 Stunden fiir
den Turnunterricht und trotz Erweiterung der Theorie, die Lehrer-
rekrutenschulen in Bezug auf militarische Durchbildung mehr leisten,
als mit der tbrigen Infanterie erzielt werden kann, und dass auch
die Resultate der Schiessiibungen ungeachtet vorkommender Kurz-
sichtigkeit, Unbehiilflichkeit und Feuerscheu eine ehrenwerte Stellung
einnehmen.

Die weitere Forderung, die Lehrer sollen alle Truppeniibungen
und daneben noch spezielle Militarturnkurse durchmachen, ist nicht
mit den Bestimmungen der Militirorganisation vereinbar, indem
insbesondere Art. 81 verlangt, dass die Lehrer ihre turnerische
Vorbildung in den kantonalen Lehrerbildungsanstalten erhalten
sollen. Dazu kommt, dass die Lehrer auf diese Weise noch mehr
zum Dienste herangezogen werden miissten, wiahrend jetzt schon
mancherorts tber deren allzustarke Inanspruchnahme geklagt wird.

Der Bundesrat nahm im weitern mit Vergniigen Vormerkung,
dass die kantonalen Erziehungsdirektoren sich jeglichem Vorgehen
behufs Einfiihrung des militdrischen Vorunterrichtes der 3. Stufe
zugetan erkliren, und das Militardepartement sprach seine Geneigt-
heit aus, den Entwurf einer beziiglichen Verordnung den kantonalen
Organen zur vorherigen Priifung bekannt zu geben.

Durch Beschluss vom 7. Juli 1883 ordnete der Bundesrat eine
fachménnische Prifung samtlicher 6ffentlichen und privaten Lehrer-
bildungsanstalten in der Schweiz an, welche fiir jede Schule einen
Tag und fir die einzelne Klasse 11/2—2 Stunden in Anspruch
nehmen, sich auf die Turnraumlichkeiten, die Gerite und den
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Betrieb des Unterrichts zu ersirecken hatte und sich in letzterer
Beziehung in der obersten Klasse sowohl auf die Kenntnis des
Ubungsstoffes als auch auf die Fihigkeit der Schiiler zur Erteilung
des Turnunterrichtes beziehen sollte,

Die Berichte iiber die 15 inspizirten Anstalten lauteten im
allgemeinen giinstig, soweit es die Stellung des Turnfachs zu dem
tbrigen Unterricht, die Zahl der Turnstunden, die Turneinrichtungen,
das Lehrpersonal und die turnerische Fertigkeit der Schiiler betraf.
In dieser Beziehung musste nur an einem Orte die Anstellung eines
des Turnunterrichtes kundigen Lehrers als dringlich bezeichnet
werden, wiahrend die gewtlinschten Verbesserungen an andern
Lehrerbildungsanstalten unschwer zu erreichen waren. Dagegen
wurde das praktische Lehrgeschick der Schiiler an den meisten
Lehrerseminarien als ungeniigend entwickelt bezeichnet. Die
Experten erklirten, dass diesem Teile des Unterrichts zu wenig
Zeit und Aufmerksamkeit zugewendet werde, und dass die lehr-
praktische Ausbildung der spétern Lehrer durch einen an den
Seminarkurs anschliessenden und diesen ergidnzenden Turnunterricht
in den Rekrutenschulen eher als durch besondere Kurse gefordert
werden musse.

Diese Inspektionen sind seither nicht wiederholt worden.

6. Gegenwiirtiger Zustand.

Um tber den Stand der Militirpflicht der Lehrer und die von
den Kantonen in dieser Frage beobachtete Praxis genauere Aus-
kunft zu erhalten, wurde durch Zirkular vom 2. September 1890
den kantonalen Erziehungsdirektionen vom Verfasser des Jahrbuches
ein Fragenschema tbermittelt. Es stellte sich heraus, dass die
Kantone vorerst selbst sich tiber die Verhéiltnisse orientiren mussten.
So war es leicht begreiflich, dass hie und da mit etwelchem Wider-
streben an die noétige kantonale Erhebung gegangen wurde. Im
allgemeinen ist auch hier die Arbeit in denjenigen Kantonen am
schnellsten und vollstindigsten geleistet worden, in welchen sie am
umfassendsten war, und die meisten Bedenklichkeiten wurden da
erhoben, wo die Auskunft ohne erhebliche Anstrengungen erteilt
werden konnte. Doch muss auch hier wieder gesagt werden, dass
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das freundliche Entgegenkommen schliesslich tberall zum Durch-
bruch kam und dass sich der Verfasser dafiir zu lebhaftem Danke
verpflichtet fihlt. Die gestellten Fragen verlangten Aufschluss iber
die Zahl der militirpflichtigen Lehrer auf den verschiedenen Stufen
der Offentlichen Schulen, tGiber die von ihnen bekleideten militiri-
rischen Grade, iiber den Modus der Einberufung zu den Wieder-
holungskursen, iiber das Verfahren beim militirischen Avancement
und tber die Bestreitung der Kosten fiir Stellvertretung wahrend
des Militirdienstes der Lehrer.

Gleichzeitig wurden allfillige Beschliisse oder Verfiigungen der
zustindigen Behorden zur Einsicht erbeten.

1. Die Zahl der militarpflichtigen Lehrer in
der Schweiz.

Die Privatschulen konnten wegen Mangel an Vollstindigkeit
statistischen Materials nicht in Betracht fallen. Die Angaben fiir
die Hochschulen blieben unvollstindig, indem nicht alle Hochschul-
kantone die Erhebung auch auf diese héchste Stufe ausgedehnt
hatten. Dies ist ibrigens nicht von wesentlicher Bedeutung fir
die Losung der Frage, ob Schuldienst und Militirdienst sich mit
einander vertragen. Die militarpflichligen Lehrer an den Privat-
schulen bilden eine verhiltnismissig geringe Zahl, und die Dozenten
an den Hochschulen sind ja meistens in der gliicklichen Lage,
wihrend der lingern akademischen Ferien den Anforderungen der
Militarpflicht gerecht zu werden. Die genaueren Verhiltnisse er-
geben sich aus nachfolgender Zusammenstellung:

Zahl der militarpflichtigen Lehrer 1889.

. 9% der mi-
Zahl der Pri- Titarpdl,

an Primar- u. an héhern A
Kanton ar e lalle ol Total ﬁ:ﬁ;; 1-u.‘.i ‘E:r]il., I{‘ 9(?111,:; gcil_l

Zirich 259 28 287 846 30,6
Bern 522 R 522 1414 36,9
Luzern 109 T 109 297 36,7
Uri 3 — S 31 10

Schwyz 18 — 18 66 27,3
Obwalden 7 — 7 11 24,5

Nidwalden 3 — 3 10 30
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Zahl der Pri- /5 der mi-

mar- u. Sek- [ BPR
lehrer iiberh. Volkeseh.

an Primar-u. an hhern
Kanton Sek.-Schulen  Schulen Total

Glarus 38 - 38 106 36
Zug ‘ 13 2 16 46 30
Freiburg 2 — 2 290 0,7
Solothurn 112 — 112 265 422
Baselstadt 65 — 65 158 41,1
Baselland 51 — 51 153 33,3
Schaffhausen 27 3 30 164 16,4
Appenzell A.-Rh. 49 1 a0 126 38,8
Appenzell L.-Rh. 6 — 6 18 35,3
St. Gallen 203 3 206 555 36,6
Graubiinden 198 7 205 446 46,4
Aargau 150 — 150 587 25,5
Thurgau 93 4 9% 298 31,2
Tessin 64 — 64 265 24,1
Waadt 3071) — 307 554 59,4
Wallis 99 — 99 276 35,8
Neuenburg 54 — 54 151 39,3
Genf 83 15 98 136 72
Total 2535 63 2598 7269 34,8

Es ergibt sich hieraus, dass etwa 1!/3 smtlicher Lehrer an
den offentlichen Primar- und Sekundarschulen im aktiven Militar-
dienst steht. Der Prozentsatz in den einzelnen Kantonen ist sehr
verschieden, immerhin befindet er sich in der grossen Mehrzahl
zwischen 25 und 40. Uber dieser Grenze steht er nur in 6 Kan-
tonen (Obwalden, Solothurn, Baselstadt, Graubiinden, Waadt und
Genf) unter derselben in 4 Kantonen (Uri, Freiburg, Schaffhausen,
Tessin).

2, Militarische Grade der Lehrer.

Die nachfolgende Ubersicht erteilt nihere Auskunft iiber die
Funktionen, zu welchen der Lehrerstand im Militirdienst berufen.
wird,

!} Hohere Schulen-inbegriffen.
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Militdrische Grade der Lehrer.
Hievon sind

anton M. g Tt Qor Liw Sab T, Fou Wkt Kor, g
Ziirich 257 . 8. 24 16 4 2 i 2 7 14 214
Bern 522 103 115 304
Luzern 109 — — — 5 — - - = — 14
Uri 3 — - — i — - - — 1 1
Schwyz 18 - — i —e— 1 — — | 16
Obwalden {@ — — 1 1 — - — 3 1 1
Nidwalden 2 N A Rt A e S BT s S (A e 1
Glarus 38 — — 1 1 - - 1 - — 35
Zug 1b. s—dine — 1 - - — — 2 12
Freiburg ) gt s 1 1 RIS e S it e i 25
Solothurn 112 -  — — 2 — 13 97
Baselstadt 65 1 1 2 2 - - = - - 59
Baselland B Y - = = = = 2 7 42
Schaffhausen 30 — - — R TR R TR OO e S T
Appenzell A-Rh. 50 — — 2 - —- — 2 1 9 36
AppenzellI-Rh. 6 — — G s s e 4+
St. Gallen 206 — 28 3 elir it 1 3 6 1841 170
Graubiinden 205 26 v, 91 s
Aargau 1508 SRR il 103
Thurgau PR 2 — 1] — = = 1 2 91
Tessin 64 — 1 — 3§ — - — — - 60
Waadt T == 1 — — ¢ B = 1. <49 291
Wallis 9 — 2 4 T = 2 T § Gose 54
Neuenburg 49 - — — —_— = = —= = = 54
Genf ol ! R ey 5 SN

Total 2598 273 379 1946

3. Einberﬁfung der Lehrer zu den Wiederholungs-
kursen.

In diesem Punkte herrscht eine sehr verschiedene Praxis. Einzelne
Kantone behandeln die Lehrer vollig wie die tibrige diensttuende
Mannschaft; sie dispensiren nur in Ausnahmefillen und einzig in
dem Sinne, dass, wenn die Schule zu Schaden kommt, die Teil-
nahme von einem Jahr auf das folgende verschoben wird. Der
Lehrer muss also schliesslich wie jeder andere Soldat 4 Wieder-

1) Incl. 3, bezw. 1 Feldprediger.
?) Incl. 4 Arzte.
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=

holungskurse mitmachen (Zirich, Glarus, Solothurn, Basel, Basel-
land, St. Gallen, Aargau, Genf).

Andere Kantone dispensiren in jedem Falle, wo ein beziigliches
Gesuch eingereicht wird, ohne Riicksicht darauf, ob der betreffende
- Lehrer die vorgeschriebene Zahl der Wiederholungskurse durch-
macht oder nicht (Bern; Luzern, Schaffhausen, Waadt). In einer
Anzahl von Kantonen kommen Militdrdienst und Schuldienst wegen
der lingern Dauer der Ferien nur ausnahmsweise in Kollision.
Auch hier wird unter allen Umstinden Dispens bewilligt oder der
Lehrer gar nicht einberufen (Uri, Obwalden!), Nidwalden?), Zug,
Appenzell L-Rh., Graubiinden, Wallist), Tessin?).

In einem Kanton haben die Lehrer nach der Rekrutenschule
nur noch einen Wiederholungskurs durchzumachen, dann wer-
den sie auf Ansuchen von weiterem Dienst befreit (Appenzell A.-Rh.).
In einem Kanton konnen sie nach erfiillter Rekrutenpflicht ein Ge-
such einreichen, worauf ihnen die Waffen abgenommen und die
aktive Militarpflicht als erfiillt betrachtet wird. Die tbrigen er-
halten unbedingten Dispens, wenn der Kurs nicht in die Schul-
ferien fallt (Schwyz).

In einem Kanton werden die Lehrer nach absolvirtem Rekruten-
kurs zwar nicht mehr zu Wiederholungsschulen einberufen, dagegen
wird ihnen die Ausristung belassen, sie haben bei den Waffen-
und Ausriistungsinspektionen zu erscheinen und jahrlich 30 Patro-
nen zu verschiessen, weil sie vom Militarpflichtersatz befreit sind
(Neuenburg).

In einem Kanton werden sidmtlichen Lehrerrekruten nach ab-
solvirter Rekrutenschule die Waffen abgenommen und die Militar-
pflichtersatzsteuer aufgelegt (Freiburg).

4. Militarisches Avancement der Lehrer.

Auf die Frage, ob die Lehrer betreffend das militirische
Avancement gehalten werden wie die tbrigen Dienstpflichtigen,
antworteten 7 Kantone unbedingt mit »Ja« (Bern, Uri, Obwalden,
Basel, Appenzell L.-Rh., Graubiinden, Wallis).

1) Die Lehrer werden nur einberufen, wenn der Wiederholungskurs im
die Schulferien fillt.
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Drei Kantone haben eine Bedingung an die Ubernahme einer
militdrischen Charge gekniipft und zwar insbesondere die, dass der
Lehrer erklire, alle mit dem betreffenden Grade verbundenen Dienst-
pflichten ohne Riicksicht auf die Schule erfiillen zu wollen (Aargau,
Thurgau, Tessin).

Zwei Kantone fiigen hinzu, es erfolge ein Avancement nur
auf ausdriicklichen Wunsch des betreffenden Lehrers (Zirich und
St. Gallen). Ein Kanton verlangt in neuester Zeit dazu noch,
dass die Einwilligung der Ortsschulbehérde beigebracht werde
(Zirich). :

Nur ausnahmsweise kann der Lehrer einen Offiziersgrad er-
reichen in 4 Kantonen (Nidwalden, Zug, Schaffhausen, Waadt).

Das militirische Avancement ist fiir die Primarlehrer ausge-
schlossen in 9 Kantonen (Luzern, Schwyz, Glarus, Freiburg, Solo-
thurn, Baselland, Appenzell A.-Rh., Neuenburg, Genf).

Wenn in einzelnen dieser letztern noch Lehreroffiziere vorhanden
sind, stammt ihr Avancement aus andern Kantonen oder aus einer
Zeit, wo die Praxis noch eine andere war. Im allgemeinen muss die
Bemerkung einer kantonalen Erziehungsbehiorde: »Das militirische
Avancement der Lehrer ist in Abnahme begriffen,« fiir eine gros-
sere Zahl von Kantonen als zutreffend bezeichnet werden.

Das Militardepartement des Kantons Luzern hat am 18. April
1888 folgendes Kreisschreiben an die Kompagniechefs der Infanterie-
Bataillone erlassen:

»Alljahrlich sehen wir uns genétigt, eine Reihe von Lehrern,
die zu Unteroffizieren befordert wurden, von den zufolge der Be-
forderung denselben auffallenden Dienstleistungen zu dispensiren.
Die betreffenden Kurse fallen eben meistens in die Schulzeit und
miissen wir gemiss bundesritlicher Vorschrift berufliche Griinde bei
Lehrern als Dispensationsgrund gelten lassen. Die hieraus sich
ergebende Inkonvenienz ist eine doppelte, denn einmal kommen
einzelne dieser Lehrer-Unteroffiziere erst sehr spit, andere oft gar
nie dazu, an den fiir den betreffenden Grad vorgeschriebenen Dienst-
leistungen teilzunehmen, zum andern figurirt an unseren Kontrolen
eine ziemlich grosse Anzahl von Unteroffizieren, die uns in Wirk-
lichkeit nicht zur Verfiigung steht. Um diesen Ubelstand fiir die
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Zukunft moglichst zu vermeiden, ersuchen wir Sie, kiinftighin von
der Beforderung von Lehrern ginzlich Umgang zu nehmen.«

In &ahnlicher Weise wird, wenn auch nicht férmliche Aus-
schliessung angeordnet ist, auf das Avancement der Lehrer in einer
Reihe anderer Kantone verzichtet. Es ist leicht begreiflich, dass
selten ein Lehrer so »kriegslustig« ist, den seiner Beférderung zum
Offizier entgegenstehenden Schwierigkeiten mutig in’s Auge zu
schauen und die durch die Militirorganisation ihm zugesicherten
Rechte auch in diesem Punkte fiir sich in Anspruch zu nehmen.

5. Stellvertretung militdrdienstpflichtiger Lehrer.

In denjenigen Kantonen, wo die Rekrutenschule in die langen
Schulferien fillt, bedarf es wegen der Militirpflicht in der Regel
keiner Stellvertretung des Lehrers in der Schule, indem auch die
Wiederholungskurse leicht in die schulfreie Zeit verlegt werden
konnen (Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Appen-
zell I.-Rh., Graubiinden, Wallis, Tessin). Stellvertretung wird etwa
auch nicht angeordnet, wo sie wegen der Schule eintreten sollte;
der Lehrer wird einfach zur Nachholung der Schulzeit verhalten
(Schwyz, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., St. Gallen).

In letzterer Beziehung hat der Erziehungsrat des Kantons
St. Gallen am 7. April 1875 folgende Anordnungen getroffen:

1. Es seien die Schulrite zur Verstindigung mit den betreffen-
den Lehrern iiber Einbringung der ausfallenden Schulzeit einzu-
laden; jedoch sei dieselbe nicht unbedingt, sondern nur soweit sie
sich ohne unbillige Verkiirzung der Freizeit des Lehrers erzielen
lasse, zu fordern.

2. Den Lehrern ist auf Verlangen zwischen dem Kursschlusse
und der Eréffnung des Winterkurses eine Ferienwoche einzuraumen,

Wo in der Schule wegen Militardienst der Lehrer Stellvertre-
tung angeordnet wird, da entsteht die Frage der Kostenvergiitung.

In einzelnen Kantonen werden die Vikariatsauslagen wegen
Militardienst ginzlich vom Staate iibernommen (Solothurn, Baselland,
Genf), oder von der Gemeinde getragen (Glarus, St. Gallen), oder
von Staat und Gemeinde gemeinsam bestritten (Waadt), oder es wer-
den wenigstens die Ausgaben fiir Stellvertretung fir die Dauer der
Rekrutenschule aus dffentlichen Mitteln gedeckt, wihrend diejenigen
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fir weitern aktiven Militardienst zu Lasten des Lehrers fallen (Ziirich,
Aargau).

Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen motivirte seinen be-
ztiglichen Standpunkt in dem Beschlusse vom 7. April 1875 folgen-
dermassen : :

»Bei der Unwahrscheinlichkeit, dass die Lehrer tberall in
wiinschbarem Masse die verlorne Schulzeit einholen kénnen einer-
seits, und, da anderseits die Lehrer durch ihre Biirgerpflicht an
der Versiumnis ihrer Amtsobliegenheiten verhindert sind, sieht sich
die Behorde veranlasst zu erklaren, dass die Anstellung eines
Substituten auf Kosten des Lehrers oder anderweitige Gehaltsabziige
unzulédssig sind.«

In andern Kantonen wird die Ausgabe fiir Stellvertretung zu
gleichen Teilen von Lehrer und Gemeinde (Obwalden, Freiburg,
Appenzell A.-Rh.), oder von Lehrer und Staat (Basel), oder von
Lehrer, Staat und Gemeinde zusammen getragen (Zug, Schaffhausen).

In den tbrigen Kantonen fallen die Kosten allfalliger Stell-
vertretung ausschliesslich zu Lasten des Lehrers (Bern, Thurgau),
oder es bleibt die Bestreitung der {reien Verstindigung zwischen
Gemeinde und Lehrer iberlassen (Uri, Graubiinden).

Der Kanton Zirich hat in den letzten 5 Jahren fiir Stellver-
tretung von Lehrern wihrend der Rekrutenschule zusammen 3200
Franken verausgabt. Hiebei ist zu bemerken, dass in den Jahren
1885—1887 wegen Mangels an Stellen wihrend des Sommerhalb-
jabrs nur wenige neu patentirte Lehrer in den Schuldienst gezogen
werden konnten, wodurch eine geringe Zahl von Vikariaten nétig
wurde.

6. Stand des militdrischen Vorunterrichts.

Die durch das schweizerische Militardepartement von den Kan-
tonen eingezogenen Berichte tiber den militirischen Vorunterricht
konstatiren, dass es um diesen Unterricht im allgemeinen noch
nicht gut bestellt ist.

Nach den kantonalen Berichten besitzen zur Zeit erst 71 %
simtlicher Primarschulen einen gentligenden Turnplatz, 42 %/ alle
vorgeschriebenen Turngerite und 16 o ein entsprechendes ge-
decktes Turnlokal. Es ist unzweifelhaft, dass eine vom ’schwei-
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zerischen Militirdepartement angeordnete Inspektion an Ort und
Stelle diesen Prozentsatz in allen Richtungen noch um ein Wesent-
liches vermindern wiirde.

Noch unbefriedigender erscheint der Zustand, wenn sich her-
ausstellt, dass in einzelnen Kantonen die Zahl der Gemeinden mit
ungentigenden oder gar keinen Turnplitzen auf 50—60 % und
derjenige mit gar keinen Turngeridten auf 70—75 %o ansteigt.

Es wird im ganzen in 13 %o der Primarschulen noch gar kein
Turnunterricht erteilt. Dieser Prozentsatz steigt jedoch in einzelnen
Kantonen auf 60—70 9/o.

Das durch die revidirte Verordnung vom 16. April 1883 ver-
langte Minimum von 60 Turnstunden per Jahr wird zur Zeit erst
in 28 9/p der samtlichen Primarschulen erreicht, wihrend in 729
die Zahl der erteilten Turnstunden zwischen 20 —55 liegt.

Wo die ménnliche Jugend vom 12.—15. Altersjahr keine tag-
liche Schulzeit geniesst, fehlt der militirische Vorunterricht in
diesem Alter sozusagen ginzlich. Dies trifft z. B. auch im Kanton
Zirich far alle Knaben zu, welche nicht die Sekundarschule oder
eine hohere Schule besuchen. Dagegen sind in den héhern Volks-
schulen mit téglicher Unterrichtszeit die Verhiltnisse wesentlich
ginstiger, indem mehr als 2/3 dieser Schulen die 60 Turnstunden
im Jahr zu erreichen vermogen.

Die Zahl der Knaben im 10.—15. Altersjahr, welchen das ganze
Jahr Turnunterricht erteilt wird, beirigt circa !/3, die Zahl der-
jenigen, welche wenigstens einen Teil des Jahres diesen Unterricht
erhalten circa 1/2, und die Zahl derjenigen, welche gar kein Turnen
haben, circa 1/s sdmtlicher Knaben dieses Alters, welche offentliche
oder private Volksschulen oder héhere Schulen besuchen.

Der militdrische Vorunterricht der IIL. Stufe (16.—20. Altersjahr)
wird in durchaus freiwilliger Weise an 13 Kursorten der Kantone
Zirich, Nidwalden, Bern, Zug, Solothurn, Schaffhausen und Aargau
mit circa 1500 Mann betrieben. Das ist ein erfreulicher Anfang,
aber diese Zahl umfasst nur circa 11/29/o simtlicher Jiinglinge des
bezeichneten Alters. Ein ungefihr gleicher Bruchteil mag an héhern
Schulen auch in diesem Alter Unterricht in Turn- und Waffen-
ibungen erhalten. * Der schweizerische Turnverein zihlt circa 20,000
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Mitglieder, weitere 5000 Jiinglinge mogen turnen, ohne diesem
Verein anzugehoren. Von diesen 25,000 befinden sich wohl kaum
mehr als 3/5 im Alter von 16—20 Jahren. Unter den mindestens
100,000 schweizerischen Jinglingen dieses Alters erhalten also circa
18,000, d. h. 18 %o, turnerische Ausbhildung als geeignete Vor-
bereitung fiir den Militirdienst. '

Es ergeben sich aus der geschichtlichen Entwicklung der Frage
betreffend die Militarpflicht der Lehrer in der Schweiz, sowie aus
den faktischen Verhiltnissen nachfolgende Schlussfolgerungen:

A. Militardienst der Lehrer.

1. Die Bestimmungen der eidgendssischen Militarorganisation
vom 13. November 1874 im Sinne der bundesritlichen Auslegung
(siehe Antwort auf das Postulat vom 30. Juni 1876) sind in einer
Reihe von Kantonen nach verschiedener Richtung nicht zur Durch-
fdhrung gelangt.

2. Die verschiedene Anwendung der gesetzlichen Vorschrift
betreffend die Einberufung der Lehrer in die Wiederholungskurse
hat ihren Grund in der unbestimmten Fassung von Art. 2 lit. e und
in der mangelhaften Nachachtung der vom Bundesrat erteilten
Wegleitung.

3. Das den Lehrern durch die neue Militirorganisation zuge-
sicherte Recht bezw. die ihnen auferlegte Pflicht der Mitwirkung
bei der Landesverteidigung als Soldat und Offizier geht ohne neue
Weisung des Bundesrates der Verkiimmerung entgegen.

B. Militarischer Vorunterricht.

4, Die Einrichtung besonderer Lehrerrekrutenschulen liegt im
Interesse der allgemeinen Einfiihrung des militirischen Vorunter-
richts fiir die minnliche Jugend in den Kantonen.

5. Die Einberufung zu den Rekrutenschulen umfasst einen zu
geringen Bruchteil der in den aktiven Schuldienst tretenden Lehrer.

6. Die bisherigen Weisungen des Bundesrates an die Kantone
zur Vollziehung der Vorschriften betreffend die Durchfithrung des
militarischen Vorunterrichtes haben eine ungeniigende Wirkung
erzielt.



	Die Militärpflicht der Lehrer in der Schweiz

